
RechtRechtRechtRechtlilililiche Grundche Grundche Grundche Grundlalalalagen von energen von energen von energen von energegegegetitititischen Moschen Moschen Moschen Moderderderderninininisiesiesiesierungsrungsrungsrungsmaßmaßmaßmaßnahnahnahnahmenmenmenmen    

 

1.1.1.1.    DulDulDulDuldungsdungsdungsdungsververververpflichpflichpflichpflichtung des Mietung des Mietung des Mietung des Mietersterstersters    

    

a)a)a)a)    rechtrechtrechtrechtlilililiche Grundche Grundche Grundche Grundlalalalage § 554 BGB:ge § 554 BGB:ge § 554 BGB:ge § 554 BGB:    

 

§ 554 Dul§ 554 Dul§ 554 Dul§ 554 Duldung von Erdung von Erdung von Erdung von Erhalhalhalhaltungstungstungstungs---- und Mo und Mo und Mo und Moderderderderninininisiesiesiesierungsrungsrungsrungsmaßmaßmaßmaßnahnahnahnahmenmenmenmen    

    

(1) Der Mie(1) Der Mie(1) Der Mie(1) Der Mieter hat Maßter hat Maßter hat Maßter hat Maßnahnahnahnahmen zu dulmen zu dulmen zu dulmen zu dulden, die zur Erden, die zur Erden, die zur Erden, die zur Erhalhalhalhaltung der tung der tung der tung der 

MietMietMietMietsasasasache erche erche erche erforforforforderderderderlich sind.lich sind.lich sind.lich sind.    

    

(2) Maß(2) Maß(2) Maß(2) Maßnahnahnahnahmen zur Vermen zur Vermen zur Vermen zur Verbesbesbesbesseseseserung der Mietrung der Mietrung der Mietrung der Mietsasasasache, zur Einche, zur Einche, zur Einche, zur Einspaspaspasparung rung rung rung 

von Enervon Enervon Enervon Energie oder Wasgie oder Wasgie oder Wasgie oder Wasser oder zur Schafser oder zur Schafser oder zur Schafser oder zur Schaffung neufung neufung neufung neuen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnraums hat raums hat raums hat raums hat 

der Mieder Mieder Mieder Mieter zu dulter zu dulter zu dulter zu dulden. Dies gilt nichden. Dies gilt nichden. Dies gilt nichden. Dies gilt nicht, wenn die Maßt, wenn die Maßt, wenn die Maßt, wenn die Maßnahnahnahnahme für me für me für me für 

ihn, seiihn, seiihn, seiihn, seine Fane Fane Fane Famimimimilie oder eilie oder eilie oder eilie oder einen annen annen annen andededederen Anren Anren Anren Angegegegehöhöhöhöririririgen seigen seigen seigen seines Hausnes Hausnes Hausnes Haus----

halts eihalts eihalts eihalts eine Härne Härne Härne Härte bete bete bete bedeudeudeudeuten würten würten würten würde, die auch unde, die auch unde, die auch unde, die auch unter Würter Würter Würter Würdidididigung der gung der gung der gung der 

bebebeberechrechrechrechtigtigtigtigten Inten Inten Inten Inteteteteresresresressen des Versen des Versen des Versen des Vermiemiemiemieters und anters und anters und anters und andededederer Mierer Mierer Mierer Mieter in ter in ter in ter in 

dem Gedem Gedem Gedem Gebäubäubäubäude de de de nicht zu rechtnicht zu rechtnicht zu rechtnicht zu rechtferferferfertitititigen ist. Dagen ist. Dagen ist. Dagen ist. Dabei sind insbei sind insbei sind insbei sind insbebebebesonsonsonsondededede----

re die vorre die vorre die vorre die vorzuzuzuzunehnehnehnehmenmenmenmenden Arden Arden Arden Arbeibeibeibeiten, die bauten, die bauten, die bauten, die baulilililichen Folchen Folchen Folchen Folgen, vogen, vogen, vogen, vorausrausrausraus----

gegegegegangangangangegegegene Aufne Aufne Aufne Aufwenwenwenwendundundundungen des Miegen des Miegen des Miegen des Mieters und die zu erters und die zu erters und die zu erters und die zu erwarwarwarwartentententende Mietde Mietde Mietde Miet----

ererererhöhöhöhöhung zu behung zu behung zu behung zu berückrückrückrücksichsichsichsichtitititigen. die zu ergen. die zu ergen. die zu ergen. die zu erwarwarwarwartentententende de de de MietMietMietMietererererhöhöhöhöhung hung hung hung 

ist nicht als Härist nicht als Härist nicht als Härist nicht als Härte ante ante ante anzusezusezusezusehen, wenn die Miethen, wenn die Miethen, wenn die Miethen, wenn die Mietsasasasache leche leche leche ledigdigdigdiglich in lich in lich in lich in 

eieieieinen Zunen Zunen Zunen Zustand verstand verstand verstand versetzt wird, wie er allsetzt wird, wie er allsetzt wird, wie er allsetzt wird, wie er allgegegegemein übmein übmein übmein üblich ist.lich ist.lich ist.lich ist.    

    

    (3) Bei Maß(3) Bei Maß(3) Bei Maß(3) Bei Maßnahnahnahnahmen nach Abmen nach Abmen nach Abmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der Versatz 2 Satz 1 hat der Versatz 2 Satz 1 hat der Versatz 2 Satz 1 hat der Vermiemiemiemieter dem ter dem ter dem ter dem 

MieMieMieMieter später später später spätestestestestens drei Motens drei Motens drei Motens drei Monanananate vorte vorte vorte vor Be Be Be Beginn der Maßginn der Maßginn der Maßginn der Maßnahnahnahnahme deme deme deme deren ren ren ren 

Art soArt soArt soArt sowie vowie vowie vowie vorausrausrausraussichtsichtsichtsichtlilililichen Umchen Umchen Umchen Umfang und Befang und Befang und Befang und Beginn, voginn, voginn, voginn, vorausrausrausraussichtsichtsichtsichtlililili----

che Dauche Dauche Dauche Dauer und die zu erer und die zu erer und die zu erer und die zu erwarwarwarwartentententende Mietde Mietde Mietde Mietererererhöhöhöhöhung in Texthung in Texthung in Texthung in Textform mitform mitform mitform mit----

zuzuzuzuteiteiteiteilen. Der Mielen. Der Mielen. Der Mielen. Der Mieter ist beter ist beter ist beter ist berechtigt, bis zum Abrechtigt, bis zum Abrechtigt, bis zum Abrechtigt, bis zum Ablauf des Molauf des Molauf des Molauf des Mo----

nats, der auf den Zunats, der auf den Zunats, der auf den Zunats, der auf den Zugang der Mitgang der Mitgang der Mitgang der Mitteiteiteiteilung folgt, aulung folgt, aulung folgt, aulung folgt, außerßerßerßerorororordentdentdentdent----

lich zum Ablich zum Ablich zum Ablich zum Ablauf des nächslauf des nächslauf des nächslauf des nächsten Moten Moten Moten Monats zu künnats zu künnats zu künnats zu kündidididigen. Diegen. Diegen. Diegen. Diese Vorse Vorse Vorse Vor----

schrifschrifschrifschriften gelten gelten gelten gelten nicht bei Maßten nicht bei Maßten nicht bei Maßten nicht bei Maßnahnahnahnahmen, die nur mit eimen, die nur mit eimen, die nur mit eimen, die nur mit einer unner unner unner unerererer----

hebhebhebheblilililichen Einchen Einchen Einchen Einwirwirwirwirkung auf die verkung auf die verkung auf die verkung auf die vermiemiemiemieteteteteten Räuten Räuten Räuten Räume verme verme verme verbunbunbunbunden sind den sind den sind den sind 

und nur und nur und nur und nur zu eizu eizu eizu einer unner unner unner unererererhebhebhebheblilililichen Mietchen Mietchen Mietchen Mietererererhöhöhöhöhung fühhung fühhung fühhung führen.ren.ren.ren.    

    

    (4) Auf(4) Auf(4) Auf(4) Aufwenwenwenwendundundundungen, die der Miegen, die der Miegen, die der Miegen, die der Mieter inter inter inter infolfolfolfolge eige eige eige einer Maßner Maßner Maßner Maßnahnahnahnahme nach me nach me nach me nach 

AbAbAbAbsatz 1 oder 2 Satz 1 masatz 1 oder 2 Satz 1 masatz 1 oder 2 Satz 1 masatz 1 oder 2 Satz 1 machen musschen musschen musschen musste, hat der Verte, hat der Verte, hat der Verte, hat der Vermiemiemiemieter in ter in ter in ter in 



anananangegegegemesmesmesmessesesesenem Umnem Umnem Umnem Umfang zu erfang zu erfang zu erfang zu ersetsetsetsetzen. Auf Verzen. Auf Verzen. Auf Verzen. Auf Verlanlanlanlangen hat er Vorgen hat er Vorgen hat er Vorgen hat er Vor----

schuss zu leisschuss zu leisschuss zu leisschuss zu leisten.ten.ten.ten.    

    

    (5) Ei(5) Ei(5) Ei(5) Eine zum Nachne zum Nachne zum Nachne zum Nachteil des Mieteil des Mieteil des Mieteil des Mieters von den Abters von den Abters von den Abters von den Absätsätsätsätzen 2 bis 4 zen 2 bis 4 zen 2 bis 4 zen 2 bis 4 

ababababweiweiweiweichenchenchenchende Verde Verde Verde Vereineineineinbabababarung ist unrung ist unrung ist unrung ist unwirkwirkwirkwirksamsamsamsam....    

 

 

 2)2)2)2)    InInInInhalt der Anhalt der Anhalt der Anhalt der Ankünkünkünkündidididigunggunggunggung    

 

ba) In diesem Zusammenhang ist möglichst präzise zu beschrei-

ben, was an Maßnahmen geplant ist. Insbesondere muss die 

Maßnahme so präzise beschrieben sein, dass der Mieter aus 

der Ankündigung ersehen kann, ob die Maßnahme einen Ein-

fluss auf die Nutzungsmöglichkeit der Wohnung hat. Gerade 

bei Verlegung von Rohren, Einbau von Heizkörpern, Neuein-

bau von Fenstern oder Balkontüren empfiehlt es sich daher 

dringend, eine Grundrisszeichnung mit der Modernisierungs-

ankündigung zu verbinden, aus der sich die präzisen Posi-

tionen der beabsichtigten Maßnahmen ergeben. Dies gilt um-

so mehr, wenn zum Beispiel der Versatz von Wänden, zum 

Beispiel zum Einbau eines Bades, geplant ist. 

 

In jedem Falle ist es zum Beispiel bei einer Außendämmung, 

die auch auf einem Balkon anzubringen ist, erforderlich, 

die Dicke der Isolierung anzugeben, da sich hierdurch mög-

licherweise die Balkonfläche in entscheidender Art und 

Weise verändert. 

 

Bei der heute interessierenden Frage von energieeinsparen-

den Maßnahmen gilt folgendes: 

 

Die Beifügung einer Wärmebedarfsberechnung oder ähnliches 

ist nicht erforderlich. Allerdings sollte schon zur Ver-

meidung von Streitigkeiten jedenfalls eine überschlägige 

Schätzung der einzusparenden Energiekosten beigefügt wer-

den. 

 



Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jah-

re 2008 ist auch geklärt, dass die Modernisierungsmaßnah-

men sich nicht ausschließlich auf Energieeinsparung bezie-

hen müssen, die dem Mieter direkt zugute kommen, sondern 

dass es auch völlig ausreicht, wenn durch die Umstellung 

Primärenergie eingespart wird. Im dortigen Falle sollte 

ein Mieter, der die Wohnung mit Gasetagenheizung ausge-

stattet hat, an eine Kraft-Wärme-Kopplung gespeiste Fern-

wärmeanlage angeschlossen werden, was zu Einsparung von 

Primärenergie in Höhe von 16 % führte. Dies reichte dem 

BGH völlig aus, um die Modernisierung für zulässig zu hal-

ten. Gleiches hatte bereits das Landgericht Hamburg im 

Jahr 2005 geurteilt.  

 

Als voraussichtlicher Beginn ist ein Kalendertag und nicht 

lediglich eine Woche oder gar der Abschnitt eines Monats 

zu nennen, damit der Mieter sich zum Beispiel in seiner 

Urlaubs- oder Wohnungsbetreuungsplanung darauf einrichten 

kann. Sich später ergebende Änderungen bezüglich des Be-

ginns sind für die Wirksamkeit der Ankündigung ebenso un-

schädlich wie spätere Änderungen der Dauer der Arbeiten, 

da das Gesetz ausdrücklich sowohl bei Beginn als bei Dauer 

seit der Mietrechtsänderung von den voraussichtlichen Ter-

minen spricht, so dass im Gegensatz zur früheren Rechtsla-

ge keine hellseherischen Fähigkeiten mehr gefordert sind. 

 

Weiterhin hat die Ankündigung die nach der derzeitigen 

Kostenplanung voraussichtliche Mieterhöhung mitzuteilen. 

Es empfiehlt sich hierbei bereits bei der Ankündigung die 

Kosten nach Gewerken zu trennen, da dies in der Regel auch 

bei späteren Mieterhöhung erforderlich ist.  

 

bb)bb)bb)bb)    Form/ZuForm/ZuForm/ZuForm/Zuganggangganggang    

 

Die Ankündigung hat nach dem Gesetz in der so genannten 

"Textform" zu erfolgen. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen 

beschrieben werden müssen und nicht ohne eine Erläuterung 



auf einen Grundriss oder auf Kostenvoranschläge Bezug ge-

nommen werden kann. Textform bedeutet weiterhin, dass die 

Erklärung unterschrieben sein muss, das heißt, der Aus-

steller der Ankündigung muss erkennbar sein. Textform 

stellt lediglich gegenüber der Schriftform insoweit eine 

Erleichterung dar, als die Unterschrift nicht eigenhändig 

erfolgen muss, sondern der Name des die Erklärungen abge-

benden einfach ausgedruckt sein kann.  

 

Dies ist insbesondere bei einem abzusehenden Eigentümer-

wechsels aufgrund des Verkaufes oder der Schenkung erfor-

derlich, da lediglich der aktuelle Vermieter berechtigt 

ist, derartige Modernisierungsankündigungen abzugeben. Ei-

ne im eigenen Namen abgegebene Erklärung des Voreigentü-

mers begründet keine Rechte für den Nacheigentümer. Eine 

vom Nacheigentümer abgegebene Erklärung begründet grund-

sätzlich keine Rechte für ihn selbst, da er zum Zeitpunkt 

der Abgabe der Erklärung noch nicht Eigentümer ist. 

 

Es ist allerdings möglich, dass ein Voreigentümer den Er-

werber einer Immobilie selbst ermächtigt und bevollmäch-

tigt, diese Erklärungen abzugeben. In diesem Falle gilt 

dann auch die Erklärung.  

 

Die Erklärung muss dem Mieter noch beweiskräftig zugehen, 

so dass man bei Abgabe der Erklärung dringend darauf ach-

ten muss, dass man einen Nachweis über den Zugang erhält, 

da nur so die Frist von drei Monaten bis zum Beginn der 

Arbeiten in Gang gesetzt wird.  

 

Es empfiehlt sich daher die Zustellung durch einen Boten 

vorzunehmen, der vorher von den Erklärungen, welche sich 

im Umschlag befinden, Kenntnis genommen hat und sich die 

Zustellung vom Boten oder besser noch vom Mieter, dem die 

Erklärung in die Hand zu drücken ist, quittieren zu las-

sen. Sollte beides nicht möglich sein, sollte man mindes-



tens bei bekannten Problem-Mietern eine Zustellung per Ge-

richtsvollzieher veranlassen. 

 

c)c)c)c)    Einigung mit Mieter über Höhe des Minderungssatzes und Einigung mit Mieter über Höhe des Minderungssatzes und Einigung mit Mieter über Höhe des Minderungssatzes und Einigung mit Mieter über Höhe des Minderungssatzes und     

        ErhöhungErhöhungErhöhungErhöhung    

              

Ein ganz heißer Tip ist, selbst die Ankündigung zuzu-

stellen, Die Maßnahmen zu erläutern, von sich aus eine 

Minderung für die Dauer der Arbeiten anzubieten und 

vielleicht sogar schon eine Einigung über die Höhe der 

Mieterhöhung zu erzielen. 

 

d)d)d)d)    KünKünKünKündidididigungsgungsgungsgungsrecht des Mierecht des Mierecht des Mierecht des Mietersterstersters    

 

Dem Mieter steht gemäß § 554 Absatz 3 Satz 2 ein Sonder-

kündigungsrecht zu. Dieses Sonderkündigungsrecht besteht 

auch für den Fall längerfristig vereinbarter Mietverhält-

nisse. Hierbei ist dann lediglich die im Gesetz vorge-

schriebene sehr knappe Frist zu berücksichtigen. Der Mie-

ter ist berechtigt, die Kündigung in dem Monat auszuspre-

chen, der dem Zugang der Modernisierungsankündigung folgt. 

Er muss diese Kündigung dann aber zum Ende des darauf fol-

genden Monats aussprechen, ansonsten ist das Kündigungs-

recht unwirksam. 

 

e)e)e)e)    AufAufAufAufwewewewennnndungsdungsdungsdungserererersatz gesatz gesatz gesatz gemäß § 554 Abmäß § 554 Abmäß § 554 Abmäß § 554 Absatz 4satz 4satz 4satz 4    

 

Der Mieter kann nach § 554 Absatz 4 BGB Ersatz für seine 

Aufwendungen verlangen. Dies gilt je nach Art und Umfang 

der Maßnahme von den Kosten für das Umrücken oder die Ein-

lagerung von Möbeln wie auch die Kosten für ein Ersatz-

quartier. 

 

 

 



3)  Minderungsrecht gem. § § 536 BGB3)  Minderungsrecht gem. § § 536 BGB3)  Minderungsrecht gem. § § 536 BGB3)  Minderungsrecht gem. § § 536 BGB    

    

§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 

(1)  Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen 

Mangel, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, 

oder entsteht während der Mietzeit ein solcher Mangel, so ist der Mieter 

für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung 

der Miete befreit.  Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, 

hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. 3 Eine 

unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. 

 

Dem Mieter steht bei der Durchführung von Modernisierungs-

maßnahmen entgegen weit verbreiteter Ansicht ein 

Minderungsrecht gem. § 536 BGB zu. Das Minderungsrecht 

besteht nämlich ausschließlich Kraft Gesetzes unabhängig 

von einem Verschulden des Vermieters,sofern die Mitsache  

in ihrer Tauglichkeit eingeschränkt ist.  

 

Die schwarz gelbe Koalition hat zwar auf Betreiben von  

Haus- und Grund Deutschland eine Gesetzesänderung in den  

Koalitionsvertrag aufgenommen, um insbesondere Energe-  

tische Sanierungen zu vereinfachen. Gesetz geworden  

ist diese Idee jedoch noch nicht. 

 

4)  Miet4)  Miet4)  Miet4)  Mietererererhöhöhöhöhung gehung gehung gehung gemäß § 559 BGBmäß § 559 BGBmäß § 559 BGBmäß § 559 BGB    

§ 559§ 559§ 559§ 559    Mieterhöhung bei ModernisierungMieterhöhung bei ModernisierungMieterhöhung bei ModernisierungMieterhöhung bei Modernisierung    

Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den 
Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die 
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder 
nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken 
(Modernisierung), oder hat er an(Modernisierung), oder hat er an(Modernisierung), oder hat er an(Modernisierung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen dere bauliche Maßnahmen dere bauliche Maßnahmen dere bauliche Maßnahmen 
auf Grund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu auf Grund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu auf Grund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu auf Grund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu 
vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom 
Hundert der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.Hundert der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.Hundert der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.Hundert der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.    

 



a.a.a.a.    AusAusAusAusschluss der Mietschluss der Mietschluss der Mietschluss der Mietererererhöhöhöhöhunghunghunghung    

   aa.  wegen wirksamer Vereinbarung einer Staffelmiete 

   ab.  wegen Vereinbarung einer Index-Miete, sofern die  

        Baumaßnahmen nicht vom Vermieter zu vertreten 

ac.  bei Vereinbarung eines Zeitmietvertrages, es sei    

       denn, der Vermieter hat sich ausdrücklich die Mo-                        

       dernisierungserhöhung vorbehalten. 

 

        b. Form der Miterhöhung        b. Form der Miterhöhung        b. Form der Miterhöhung        b. Form der Miterhöhung    

 

Ansonsten sind in einer Erklärung, die wiederum in 

Textform abzugeben ist, die Kosten der Maßnahme, soweit 

möglich getrennt nach Gewerken und getrennt nach Wohn-

einheiten aufzuführen. Abzuziehen sind ersparte Sanie-

rungskosten, der verbleibende Rest kann mit 11 % jähr-

lich auf die Miete umgelegt werden. 

 

 

            c. Anrec            c. Anrec            c. Anrec            c. Anrechnung ersparter Instandsetzungkostenhnung ersparter Instandsetzungkostenhnung ersparter Instandsetzungkostenhnung ersparter Instandsetzungkosten    

    

            d. Einigung über Mieterhöhnung            d. Einigung über Mieterhöhnung            d. Einigung über Mieterhöhnung            d. Einigung über Mieterhöhnung    

    

            e. Folgen für spätere Erhöhungen zur Vergleichsmiete             e. Folgen für spätere Erhöhungen zur Vergleichsmiete             e. Folgen für spätere Erhöhungen zur Vergleichsmiete             e. Folgen für spätere Erhöhungen zur Vergleichsmiete     

                gem. § 558 BGBgem. § 558 BGBgem. § 558 BGBgem. § 558 BGB    

    

ea.  Höhergruppierung in den Mietspiegelfeldernea.  Höhergruppierung in den Mietspiegelfeldernea.  Höhergruppierung in den Mietspiegelfeldernea.  Höhergruppierung in den Mietspiegelfeldern    

    

eb. eb. eb. eb.     Ausschluss von Mieterhöhung bei VeAusschluss von Mieterhöhung bei VeAusschluss von Mieterhöhung bei VeAusschluss von Mieterhöhung bei Verzicht auf    rzicht auf    rzicht auf    rzicht auf        

     Modernisierungsumlage     Modernisierungsumlage     Modernisierungsumlage     Modernisierungsumlage    

    

ec.ec.ec.ec.    Nichtanrechnung im Rahmen der Kappungsgrenzen Nichtanrechnung im Rahmen der Kappungsgrenzen Nichtanrechnung im Rahmen der Kappungsgrenzen Nichtanrechnung im Rahmen der Kappungsgrenzen 

gem. § 558 III gem. § 558 III gem. § 558 III gem. § 558 III     

    

                            

 



5)   Nach5)   Nach5)   Nach5)   Nachbarbarbarbarrechtrechtrechtrechtlilililiche Asche Asche Asche Aspekpekpekpekte, Überte, Überte, Überte, Überbau, Dulbau, Dulbau, Dulbau, Duldungsdungsdungsdungs---- u. Ent u. Ent u. Ent u. Ent    

        ferferferfernungsnungsnungsnungspflichpflichpflichpflicht gem. § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetzt gem. § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetzt gem. § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetzt gem. § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetz    

 

Häufig kommt es vor, dass die Anbringung einer Wärmedämmung 

an einer Brandwand zwangsläufig dazu führt, dass ein Nach-

bargrundstück überbaut werden muss. Hierauf bestand früher 

keinerlei Anspruch gegen den Nachbarn. Dies war  nur auf-

grund einer Duldungsvereinbarung möglich. Nachbarrechtlich 

bestand lediglich das so genannten Hammerschlag- und Lei-

terrecht, welches dazu berechtigt, das Grundstück zu betre-

ten, Gerüste aufzustellen, um die Fassade zu bearbeiten und 

gegebenenfalls mit einem Putz zu versehen. Dies durfte je-

doch die Grundstücksgrenze nicht überschreiten.  

 

Dieses hat sich durch die Einführung des neuen § 16 a 

Berliner Nachbarrechtsgesetz jedenfalls in Berlin 

nachhaltig geändert.  

 
 

                            Bln NachbG § 16 a Wärmeschutzüberbau der GrenzwandBln NachbG § 16 a Wärmeschutzüberbau der GrenzwandBln NachbG § 16 a Wärmeschutzüberbau der GrenzwandBln NachbG § 16 a Wärmeschutzüberbau der Grenzwand    
    
    

(1)(1)(1)(1)    Der Eigentümer eines Grundstücks hat die Der Eigentümer eines Grundstücks hat die Der Eigentümer eines Grundstücks hat die Der Eigentümer eines Grundstücks hat die     
     Überbauung seines Grundstücks für Zwecke der       Überbauung seines Grundstücks für Zwecke der       Überbauung seines Grundstücks für Zwecke der       Überbauung seines Grundstücks für Zwecke der      
     Wärmedämmung zu dulden, wenn das zu dämmende       Wärmedämmung zu dulden, wenn das zu dämmende       Wärmedämmung zu dulden, wenn das zu dämmende       Wärmedämmung zu dulden, wenn das zu dämmende      
     Gebäude auf dem Nachbargrundstück bereits         Gebäude auf dem Nachbargrundstück bereits         Gebäude auf dem Nachbargrundstück bereits         Gebäude auf dem Nachbargrundstück bereits            
     besteht.     besteht.     besteht.     besteht.    
    
(2)(2)(2)(2)    Im Falle des Wärmeschutzüberbaus ist der Im Falle des Wärmeschutzüberbaus ist der Im Falle des Wärmeschutzüberbaus ist der Im Falle des Wärmeschutzüberbaus ist der     
     duldungsverpflichtete Nachbar berechtigt, die       duldungsverpflichtete Nachbar berechtigt, die       duldungsverpflichtete Nachbar berechtigt, die       duldungsverpflichtete Nachbar berechtigt, die      
     Beseitigung des Überbaus zu verlangen, wenn und       Beseitigung des Überbaus zu verlangen, wenn und       Beseitigung des Überbaus zu verlangen, wenn und       Beseitigung des Überbaus zu verlangen, wenn und      
     soweit er selbst zulässigerweise an die Grenz     soweit er selbst zulässigerweise an die Grenz     soweit er selbst zulässigerweise an die Grenz     soweit er selbst zulässigerweise an die Grenz----        
     wand anbauen will.     wand anbauen will.     wand anbauen will.     wand anbauen will.    
    
(3)(3)(3)(3)    Der BegünstDer BegünstDer BegünstDer Begünstigte des Wärmeschutzüberbaus muss die   igte des Wärmeschutzüberbaus muss die   igte des Wärmeschutzüberbaus muss die   igte des Wärmeschutzüberbaus muss die       
     Wärmedämmung in einem ordnungsgemäßen und       Wärmedämmung in einem ordnungsgemäßen und       Wärmedämmung in einem ordnungsgemäßen und       Wärmedämmung in einem ordnungsgemäßen und      
     funktionsgerechten Zustand erhalten.     funktionsgerechten Zustand erhalten.     funktionsgerechten Zustand erhalten.     funktionsgerechten Zustand erhalten.    
                    
     Er ist zur baulichen Unterhaltung der wärme     Er ist zur baulichen Unterhaltung der wärme     Er ist zur baulichen Unterhaltung der wärme     Er ist zur baulichen Unterhaltung der wärme----        
     gedämmten Grenzwand verpflichtet.     gedämmten Grenzwand verpflichtet.     gedämmten Grenzwand verpflichtet.     gedämmten Grenzwand verpflichtet.    
    

    

    


